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§ 16 K-GOL Sitzungsvorträge
 K-GOL - Geschäftsordnung der Kärntner Landesregierung - K-GOL

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.03.2023

(1) Für Erledigungen, die der kollegialen Beschlußfassung durch die Landesregierung gemäß § 3 bedürfen, sind von der

nach der Geschäftseinteilung des Amtes der Landesregierung zuständigen Abteilung Sitzungsvorträge auszuarbeiten.

(2) Sitzungsvorträge haben den für die Erledigung maßgebenden Sachverhalt und den Antrag (§ 15 Abs. 3) in möglichst

gedrängter, deutlicher und alle Hauptfragen einschließender Fassung zu enthalten.

(3) Die zuständige Abteilung im Sinne des Abs. 1 hat Sitzungsvorträge vor der Erstattung des Vorschlages des

Referenten für die Tagesordnung der Sitzung der Landesregierung oder vor der Anordnung der Beschlußfassung im

Umlaufwege (§ 20) dem Landesamtsdirektor zuzuleiten.
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